
Der ſchismatiſche Pope, welcher die Wiedertaufe An Georg
vorgenommen, erteilte ihm auch die Chrismatio auf der Stirne oder
die Firmung mit den orten Siegel der abe de Heiligen
Geiſtes Denn die Griechen pflegen mit der Taufe die Firmung ＋
verbinden, nd zwar erteilen dieſe beiden Sakramente im Drient ſeit
dem oder Jahrhunderte die Prieſter, nachdem ſie das vom
Biſchof geweihte Chrisma (V0%ον zugleich mit der Vollmacht dazu
erhalten hatten. Das Euchologium (Rituale) der Griechen enthält
chon gleich im Taufritus die kurze Formel: ⁰αν 00. VVSU-
ο Wir haben alſo hier einen weiten Abusus iterationis
Sacramenti. welches wie die Taufe einen Characçter indelebilis
eindrückt und ſomit nicht wiederholt werden kann. ſt Georg
auch irregulär 611CtO iteratae Chrismationis SEeu Sacramenti
Confirmationis ? Der Reatus eines zweifachen Sakrilegiums iſt Ohl
da, aber durch Wiederholung der Firmung iſt unſer Georg nicht
irregulär geworden. Denn die Irregularitäten gehören 3u den 168

Odiosae. welche als Strictae interpretationis 3u elten haben. Eine
derartige Irregularität kann nur zugezogen werden, enn die Ga-

t interpretationes des Heiligen Stuhles dieſelbe ausdrücklich
ausſprechen und dieſe nicht etwa nuLr analog erſchloſſe werden kann.
Bei dem Abusus Saceramenti beſagt EHX literarum V
ausdrücklich: Per iterationem 6C injuriam baptismatis SaCra-
mento Es iſt ein rundſatz: Irregularitas IIOII ineurritur 181
IU casibus 11 jure expressis. Daher darf keine Irregularitas
ſtatuiert werden, N peculiari jure XPTESSà. Ueber die Wieder
holung der Firmung wurde niemals durch anoniſche Beſtimmungen
eine Irregularität ausgeſprochen. „Evadunt Irregulares: iterantes
SeriO 6t scienter baptismum t rebaptizati ministrantes; IIOH
autem iterantes Confirmationem Vel ordinem, CU  — h06C non Sit
1II jure EXPTeSSUI; dulti. qul Scienter sinunt ab haere-
tieis EXtTà necessitatis baptizari.“ (Ferraris, Biblioth
tom irregularitas 20

Sarajevo. Profeſſor Danner

(Jurisdictio dubia.) Ein Anſtaltsgeiſtlicher erzählt:
Es bar an einem Samstag der öſterlichen Zeit war Cn

mit meiner Predigt für den folgenden Tag beſchäftigt als ich
ns Telephon gerufen wurde Glücklicherweiſe fand ich die Ver
bindung noch nicht unterbrochen, und das Ge präch begann ſofort
in der üblichen Weiſe 7• Hier iſt un Anſtaltsgeiſtlicher Mit

habe ich die Ehre 3u ſprechen?“ „Hier Hoſpita zur heiligen
Eliſabeth un A. Wollten Sie die üte aben, hierher zu kommen,
Aum die Beichte einer italieniſchen Frau bren Sie iſt krank
und hat ihre Oſtern noch nicht 9e en In der Ge
gend iſt kein Prieſter, der italieniſch pricht Es ein Zug
Um albzehn Uhr ab 4⁰ ch wo noch die eine oder andere be
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ſcheidene Frage ellen, aAllein die telephoniſche Verbindung var Uunter
hrochen und beim beſten Willen Var CS miui nicht möglich, wieder
nſ

V erhalten. SO0 iſt's mit dieſen Telephonen, dachte ich bei
mir, ſie haben ihre E nd mmen Seiten, allein baS tſt 3u
tun? Jetzt ware für die Eitelkeit eine paſſende Gelegenheit geweſen,
ſich gelten 3u machen. Wie ich doch der einzige Geiſtliche mn der

Umgegend ſei, der italieniſch verſteht, daß der Ruf meiner
Sprachkenntniſſe ogar bis nach gedrungen ſei uſw Glücklicher⸗
weiſe and ſie iesmal abſolut keine Zeit, ihre Schmeicheleien an den
Mann 3u bringen; denn ich mußte etlen. Der Zug fährt albzehn
Uhr ab, geſagt, und wollte ich denſelben noch erreichen,
0 mußte ich Ofort Bahnhof.

Uebrigens ſollte ich bald mit anderen Gedanken und Reflexionen
tun haben, die mir ordentlich viel 3u chaffen machten und miu

auf einige Unden den Kopf gehörig quälten. Schon beim Hingang
zUum Bahnhof, der nicht ſo gar weit von meiner Wohnung entfernt
liegt, begannen ſie ihre Quälarbeit.

In der Eile 0  e ich eigentlich noch nicht die Zeit gefunden,
näher über den 77⁰

l nachzudenken. Mein erſter Eindruck war der ge⸗
weſen, CS handle ſich mͤM eine totkranke Perſon, die mM wenigen
Stunden mn die Ewigkeit hinübergehen olle Deshalb habe mich
gebeten, ſofort zu kommen, nd mir ogar die Stunde der Abfahrt
angegeben. Aus dieſem Grunde hatte ich ſelbſt wenig darauf geachtet,
daß das Städtchen außerhalb unſerer Diözeſe iegt; denn für die
jenigen, die 1 articulo oder periculo mortis ſind, hat bekannter—
maßen jeder rieſter volle Jurisdiktion, ob ſie zur einheimiſchen Diözeſe
gehören oder ni

V  etzt aber drängte ſich mir der Gedanke auf, eS könne ſich
möglicherweiſe nicht Um eine Sterbende oder Totkranke handeln, und
ann Warum 0  6 man IM ele  On hinzugefügt, die Perſ habe
ihre Oſtern noch nicht gehalten? Dieſer Zuſatz mußte, wenn über⸗
au eine Bedeutung haben 0  8 nahelegen, daß 68 nicht ſo ſehr
die Todesgefahr als vielmehr der Schluß der öſterlichen Zeit ſei, der
ZUum Eilen drän

u dem Bahnhof and ich einige Herren Konfratres, die mit
mir eine Strecke desſelben ege Uhren unterhielt mich während
der ahr mit ihnen, ſo gut C5 mir möglich war, mußte mir aber
wiederholt die Bemerkung gefallen laſſen ich ſei heute ziemlich einſilbig
und zerſtreut, CS müſſe Außergewöhnliches vorgekommen ſein.

Herzlich roh var ich denn auch, als die Herren ausſtiegen und
mich meinen tiefſinnigen Reflexionen allein überließen.

Alſo, ſo hub ich bei mio ſelber d wenn du jetzt nach kommſt
und du findeſt die Perſon nicht In ſchwerkrankem Zuſtande, vaSs haſt
du dann zu tun?!

Dann will ich ans biſchöfliche Ordinariat mn telegraphieren,
Am die notwendige Jurisdiktion zu erhalten. Ein elephon bis
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Ahin beſteht nicht. ber wird miui als einem vollſtändig
Unbekannten Glauben ſchenken? Auch iſt der Weg de Telegraphen
emn nicht 3u ſehr approbierendes Mittel, ſich Beichtfakultäten zu e
bitten. Wird nicht agen Was geht denn das den guten
Herrn an? Kann nicht ein andermal nach A. zurückkehren, nach
dem die Jurisdiktion ſchriftlich begehrt und erhalten?

Um dieſen berechtigten Einwendungen 3u entgehen, hätte ich
den ganzen Tatbeſtan arlegen müſſen, aber das onnte ich doch
nicht Per Telegraph tun Selbſt dann, wenn ich durch den Herrn
Pfarrer oder einen anderen bekannten Geiſtlichen das Bistum re
kurriert hätte, wäre ich den mit einem Telegramme notwendig ver
bundenen Komplikationen nicht E

Dann könnte ich vielleicht, ich bei mir, zwiſchen dem
Pönitenten nd einem einheimiſchen Prieſter als Dolmetſcher dienen?
Allein das iſt enn außergewöhnliches Mittel, dem niemand ver
Pflichtet werden kann. Wird die Perſon einen diesbezüglichen Vor
99 gern oder überhaupt annehmen?

V  .  etzt erinnerte ich mich Qus der Moral, daß der Pfarrer dem
remden Prieſter Jum Anhören der Beichte In ſeiner Pfarrei
Jurisdiktion erteilen kann. leſe Sentenz iſt probabel Probabilitateé
iuris und darum I der Praxis Allein ofort mußte ich mir
ſagen, daß auf dieſem Wege nichts 3u erreichen ſei; denn der Pfarrer
darf Ur einen anderen Pfarrer M beſagten Fall Um Beichthören
bevollmächtigen, nd ich war nicht Pfarrer, ſondern Seelſorger
An einer Anſtalt O, leſe Irmen Anſtaltsgeiſtlichen!

Vielleicht, agte ich mii dann wieder, hat die Perſon nur läß
liche ünden begangen und nach probabler Sentenz kann ein jeder

nicht approbierter Prieſter von läßlichen Sünden 10  Lechen.
Die Abſolution iſt immer gültig, und da Iun meinem Falle
enn gehöriger Grund vorliegt, auch erlaubt, obwohl ſie nach
dem ſtrengen Verbote Innozenz XI Dekret Cum 20 Febr

als unerlaubt angeſehen werden muß ꝗ

ndes auch dieſen Aus
weg mußte ich miu bald mit der Bemerkung verſchließen: Wie kannſt
du vorauswiſſen, daß die Perſon läßliche Sünden begangen? Und
weil du das nicht vorausweißt, darfſt du überhaupt die Beichte
nicht beginnen nd die erſon einer unnützen Anklage nötigen.
Uebrigens faſſen die Menſchen manches als chwere Sünde auf, was

und für ſich bloß läßliche Sünde iſt, und ſündigen ſo ſubjektiv
chwer, objektiv nUuLr eine materia levis vorliegt. Was ollte ich
alſo tun? Armer Anſtaltsgeiſtlicher!

mpfahl den 77 der heiligen Gottesmutter, verließ,
auf Station angekommen, das bu und ſchri mutig, auf alle
Eventualitäten gefaßt dem 11⁰ der heiligen Eliſabeth Kaum
hatte mich ins Sprechzimmer geführt, 0 erſchien auch bald die
Schweſter Oberin. bekannte mich als den italieniſch ſprechenden
errn, den man gerufen, und fügte gleich die Frage bei, ob ES ich
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Aum eine erkranke Perſon handle, oder ob eS bloß gelte, ihr Ge
legenheit zu bieten, die Oſter zu erfüllen. Die würdige Oberin
meinte, die Perſon ſei ſehr krank nd Erde nächſten Montag
operiert. Darum ſolle ſie jetzt beichten und morgen die heilige Kom
munion empfangen; morgen ſei 10 auch der Tag der 0

er⸗
lichen Zeit

Bei dieſer Ausſage tmete ich erleichtert auf; ich war erlöſt.
Warum 0  e ich mir denn auch ſo unnützerweiſe den Kopf zer⸗
hrochen

Mean brachte mir eine tola nd Tte mich in das Kranken—
zimmer, die Italienerin lag Die gute Perſon var ſehr erfreut,
nach längerer Zeit wieder ein Wort n ihrer Mutterſprache reden
können, und denn auch die Gelegenheit nach Kräften U⸗
nützen. bemerkte ihr, die Anſtrengung des Sprechens könne ihr
in dieſem Augenblick chädlich ſein, wo darum jetzt nuLr ihre
Beichte anhören uſw Nachdem ich ihr die Lo  rechung erteilt, ver
ließ ich das Krankenzimmer, Aum dem Alten Herrn X., einem Anſtalts⸗
geiſtlichen gleich mir, noch guten Tag zu agen

Auf dem Korridor begegnete mir der Hausarzt und, nachdem
ich mich vorgeſtellt, fragte ich ihn, ob die italieniſche Frau, die
nächſten Montag operiert werden 0  E wirklich E krank ſei
Nebenbei geſagt, hatte ich ihr eine beſonders chwere Krankheit oder
Körperſchwäche nicht ableſen können; das hatte mich denn auch 3u
der vorwitzigen rage nach ihrem Geſundheitszuſtand verleitet.

„Schwerkrank?“ meinte der Arzt, „das kann man nicht ſagen

4.
„Aber ſie hat doch eine gefährliche Blinddarmentzündung und

ſoll Montag operiert werden!“
„Blinddarmentzündung? Das meint reilich die Kranken—

ſchweſter, nein, ſie hat nach meiner Anſicht nichts als ern heftiges
Magenweh, das ſie ſich durch eine Erkältung zugezogen hat Nach
einer guten 1  ur wird ſich das Uebel wieder verzogen
haben Sollte ſich übrigens ihr Zuſtand morgen Abend nicht gebeſſert
haben, werden wir ihn Am ächſten Montag näher unterſuchen;
das meinte wohl die Krankenſchweſter mit der Operation.“

„Aber kann denn die Operation keine wirkliche Gefahr für ſie
herbeiführen?“

＋ , 14, wird ſie überhaupt operiert werden? Meine Meinung
iſt C5 nicht. Möglich iſt eS immerhin, daß die Eu wieder ein⸗
nal recht behält, aber wie geſagt, ich glaube ES nicht.“

Der Mann ahnteü nicht, welch Perplexitäten
v mir durch ſeine Ausſagen bereitete. Die Krankenſ

weſter hatte miu
geſagt, die Perſon ſei rank, eine ſchwierige Operation
für ſie bevor Daraufhin hatte ich ihre Beichte angehör und ſie ab⸗
olviert. Der Arzt behauptet jetzt das Gegenteil und cheint nUlL Ein
leichtes Uebel bei der Kranken anzunehmen. Konnte ich ber die 9e
gebene Lo  rechung beruhigt ſein?
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Der Geſamteindruck, den beide Ausſagen, mit einander ver—
glichen, bei mir zurückließen, war der, daß zwar Wahrſcheinlichkeit
für die gefährliche Erkrankung vorlag, aber auch eine wenigſtens
ebenſo große Wahrſcheinlichkeit agegen.

ließ mich, da ich dem öchſten Herrn des Hauſes noch einen
Beſuch gemacht, mn die Hauskapelle ühren und dachte dort, nachdem
ich eine kleine nbetung gemacht nd Um Licht gebeten, den Kopf m
die Hände eſtützt, über den Fall nd

Artieulus mortis und Periculum mortis, agte ich mir,g ſind
nach den Moraltheologen für die Bei  1 die Beichtfakultäten,
den Empfang des Viatikums nd der letzten Oelung äquivalent. Zum
Periculum mortis iſt genügend, daß die Todesgefahr wa  El
ſei Was iſt aber ein Probabile periculum mortis? Das iſt
eine Tatſache oder ein Zuſtand bellum, OpPératio chirurgica, morbus),
welcher mn vielen Fällen, alſo auch wahr  einli mn dieſem Falle den
Tod Im Gefolge hat; dieſe Wahrſcheinlichkeit darf ogar nach den
Autoren (EL E  miu  I. C&8 COnsC. II.5. 453, 263) un einem
weiteren Sinne aufgefaßt werden. Aber dafür iſt oOhne Zweifel CTI

fordert, daß der Zuſtand, Im vorliegenden Falle die gefährliche
Krankheit, durch äußere Kennzeichen mehr oder weniger er eſt
geſtellt ſei Wie aber, 8 bloß probabel iſt, daß das PIO
babile periculum vorliegt, venn * bloß wahrſcheinlich iſt, daß
die gefährliche Krankheit wirklich vorhanden iſt? Hat dann auch
jeder Prieſter Jurisdiktion? Und das iſt der vorliegende Fall

Geſetzt, ich hätte der Perſ die Oelung mM dieſem Zu
ſtande erteilt, hätte ſie dann die Sakramentsgnade empfangen?
Nein, nUur wahrſcheinlich, und ES ſich Abend heraus
E daß der Arzt richtig geurteilt, dann iſt C5 2 20 daß ſie die
Gnaden des Sakramentes nicht empfangen hat uß ich nicht auch
ſo m betreff der Abſolution Urteilen?

Geſetzt, man würde mich jetzt bitten, der Kranken die letzte
Oelung zu erteilen, dürfte ich E  7. Ceteris supponendis suppositis.
einfachhin und bedingungslos tun? enbar würde ich antworten,

möchte die Spendung, da 10 abſolut keine Gefahr für eine
PTOXIma IIOTS vorliegt, bis einer Klärung des Zuſtandes auf
ſchieben, oder venn ein wichtiger Grund vorläge, etwa weil ich Ofort
abreiſen mu und vorausſichtlich kein anderer Prieſter innerhalb
längerer Zeit ſein könnte, dürfte ich ihr nur bedingungsweiſe
die Oelung erteilen. ilt das nicht au von der Abſolution? Be
dingungsweiſe? Alſo kann ich hiGe t UNnC nur mit Wahrſcheinlichkeit
behaupten, daß meine Pönitentin die Sakramentsgnade empfangen hat

Wenn ſie alſo chwere Sünden auf dem ewiſſen atte, wer
kann mit Beſtimmtheit wiſſen, daß ſie nicht ſubjektiv chwer gefehlt,
obgleich ſie m Wirklichkeit nur Bagatellen begangen? ſo würde ſie,
falls ſie nach meiner Losſprechung ohne jegliche Sanation ſterben
würde, probabiliter verdammt werden. Dieſe Eventualität war ich ver
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Pfli U verhindern, und 60 Die der Moralparagraph De SUP-
plendis defectibus 1IN COnfessione COmmissis nahelegt, CU  — ICOm-
modo Proportionato malo IIlato VSI Oriundo. Mit anderen Worten:
Wenn ich eS mit leichter Uhe tun konnte, Wwar ich wenigſtens einiger⸗
maßen ver  1  7 der Pönitentin den Gnadenſtand mit Gewißheit
3u vermitteln

etzt nahm ich Im Geiſte die Theorie der Moraltheologen
über die Jurisdicetio dubia durch, ſoweit ich mich derſelben erinnerte.

Der Itulus COloratus mit EHrror Communis macht die Ab
ſolution 3 gültig. Habe ich dieſen TPitulus COloratus? Nein, denn
dazu müßte ich doch Pfarrer oder wenigſtens Seelſorger dieſer fremden
Diözeſe ſein

Habe ich vielleicht einen Titulus eéXIStimatus, oder liegt mN
bezug auf mich wenigſtens EHrror cCommunis vor? Zum EHrror COIM-
munis Are erfordert, daß die meiſten Bewohner dieſes Städtchens
glaubten, ich habe Jurisdiktion für den Beichtſtuhl. Allein das iſt
nicht der Fall, da ich 10 hier ganz unbekannt bin Zudem iſt C5 bloß
wahrſcheinlich, daß die 1 beim einfachen Hrror COomnmunis die
Jurisdiktion ergänzt; ErBO wird die Abſolution bloß w

ſcheinligu  9 ſein, und ſomit hätte ich dasſelbe Reſultat wie oben.

Setzt nicht die heilige Kommunion den Empfänger, der ſie
6 Im Stande der ſchweren Sünde, aber on2 fide und —³˙  — at-
tritione empfängt, mn den Qan der Gnade? Die Pönitentin wird
doch morgen kommunizieren, da ſie 10 nach der Ausſage der Oberin
ihre Oſterpfli erfüllen ſoll, hat bon2 fdes und wohl auch atrriti0o0
Allein wenngleich CS bei der letzten Oelung iſt, daß der Empfänger mit dieſer Dispoſition den Gnadenſtand erlangt, iſt dies
bei der heiligen Kommunion bloß wahrſcheinlich, und ſomit ſtändenwir auf demſelben Standpunkt wie oben.

mußte alſo, alls ich leicht un konnte, vor meiner Leiſedie Abſolution ſicherſtellen Als Norm 1E ich den Gedanken feſt,daß die Pönitentin, da ſie dem Anklagegebot probabiliter genügthatte, nicht mehr verwar, ihre ünden noch einmal 3u beichten,wenigſtens bis zum nächſten Montag, wo infolge der näheren Unter  —
uchung, reſpektive der angewandten Schwitzkur ihr Geſundheitszuſtandaufgeklärt var Und bis dahin var ich längſt wieder Mn meiner Heimatund onnte nicht ſobald zurückkehren. Wie konnte ich ihr alſo eben
jetzt, ohne neue ſpezielle Anklage, mn einer für mich leichten Weiſe, den
Gnadenſtand er vermitteln

Ein zweifaches Mittel ſtellte ſich mir dar: Erſtens onnte ichnit ihr einen Akt der vollkommenen Reue erwecken, wodurch ſie ott
in aufrichtiger Weiſe erſprach, ihn ber alles 3u lieben und Aus Liebe
3u ihm alle Sünden vom Herzen 3u verabſcheuen und Nn Zukunft
3u meiden.

Zweitens konnte ich, da kein Skandalum befürchten war, ſiebewegen, durch Enn bloßes Kopfnicken, ein Klopfen an die ru oder
„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1912
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ern nderes äußeres Zeichen eine allgemeine Beichte bor dem alten
errn Almoſenier abzulegen, der ihr dann die ſichere Abſolution erteilen
würde. etzterer Ausweg ten miu der leichtere und ſicherere. Ugleich
konnte ich damit die Pönitentin n anſchaulicher Weiſe belehren, für
den Fall einer ſchweren Erkrankung oder Todesgefahr N Ermanglung
eines anderen Prieſters dem Herrn Anſtaltsgeiſtlichen ihre Beichte
abzulegen, von ihm die eu ültige Abſolution empfangen.
(an weiß 1Q, daß die Losſprechung, wenn von Seiten des Pönitenten
jedes äußere Zeichen der Anklage nicht ſicher, ondern nuLr wahr
ſcheinli gültig iſt

Ein letzter Zweifel drängte ſich mio auf War ich nicht ver⸗
1  El, der Kranken mitzuteilen, daß ſie, wenn ſie nächſten Montag
vollſtändig hergeſtellt ſei, die angeklagten ünden noch einmal beichten
müſſe? Allein ber dieſen Skrupel etzte ich mich doch Qus verſchiedenen
ründen gleich und mit leichter Mühe hinweg, unter anderem, veil
ich der Pönitentin das nuLr ſehr ſchwer begreiflich machen, eil ich
eS ihr überhaupt nicht Sine Offensione mitteilen konnte uſw

Als ich nach kam, Dar natürlich meine er orge,
mM der Moraltheologie nachzuſchlagen, 0b ich richtig gehandelt. ch
and bei Coldin (De sacramentiss) und Génicot (Theol. IIOT. M-
stit.5) die von mir angewandten Prinzipien:

Nemo C-etur (COnfiteri Der interpretem. oldin, 270
Parochus probabiliter Censendus est universaliter appro—

AtUS proinde VOCari potest Darocho alterius dioecesis 20
audiendas (Confessiones. Genicot, II 325 Noldin, I. — 346

Probabilis St sententia Sacerdotem 0OII 0
AtUIII Vvenialibus valide absolvere. Noldin, 344

81 EXtrema unetio (COnfertur infirmo 9u putatur 6886 II
bericulo mortis, reipsa autem 1101I Est. invalidum St I·
tUu In 10 (positivo), IIUIII infirmitas Sit periculosa, dari
bpotest GXtrema unctio, 86d 8ub (COonditione (Si es),
frustretur Saceramenti ffectus Noldin, 458 (Atqui dem dicen-
dum de absOlutlone infirmo data absque jurisdictione.)

Certum St 6cClesiam supplere jurisdictionem 1 CrroOre
cCommuni EUIII titulo COloratoO. Noldin, 335,

Probabile 681 cCelesiam supplere jurisdictionem 1IN 80¹0
Crrore (COommuni sine ul COloOrato. Noldin, 355,

ui 20 SaCramentum VIVOrum accedit, TCUS péeccati gravis,
quod bona Hde CxIStimat COhtritione perfecta Vel Sacramento
poenitentiae deletum ESSE. Vaꝗa Verisimiliter veniam btinet DeL
COntritionem JUalII Deus St congruitate. Génicot,
II 130,

apparet necessitas monendi poenitentem (Qui dubie
tantum absolutus est), Ut POStea Confessario, qui certa juris-
dietione instruétus est, adem Peccataà expOnat, quia obligation

(COnfitendi probabiliter jam Satisfactum 681t. Noldin, 358
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Giectus Circa Valorem Sacramenti Commissus reparan-
dus 8t CU ineommodo Droportionato malo Ilato poenitenti.
Noldin, 417 Génicot, II. 376,

Später erzählte ich einem Herrn Moralprofeſſor meinen Kaſus
und die Art, wie ich denſelben 3u löſen geſucht. Er meinte, ich habe
recht gehandelt, lobte mich ogar 0b meiner tiefen Moralkenntniſſe,
die nicht jeder ſogleich zun habe meinte, In der Not werde
das geängſtigte Gedächtnis ſchon aufgefriſcht; dann auch habe ich In
meiner Jugend einen ausgezeichneten Moralprofeſſor gehabt heute
ieg V71 IM rab der eS verſtand, uns die rundſätze der Moral  2  —
theologie klar und anſchaulich vorzutragen, daß ſie ſich tief dem
Gedächtnis einprägten. Natürlich habe ich ſpäter mehr denn einmal
die Moraltheologie repetiert. etzt ſtudiere ich ſie meiſtens nach Génicot
und Noldin, Ohne Aber Goepfert, Koch und andere zu vernachläſſigen.

Soweit unſer Anſtaltsgeiſtlicher. Zu wünſchen wäre, daß allen
Seelſorgern dasſelbe Zeugnis theologiſchen Wiſſens ausgeſtellt werden
könnte wie ihm.

Luxemburg. Dr Kieffer
V 1  en von der ſakramentalen Nüchtern⸗

heit.) Die kränkliche Anna kann die heftigen Huſtenanfälle mit Brech
reiz, n denen ſie ſchon längere Zeit leidet, durch Gebrauch eines
Medikamentes ſtillen. Am ſchwerſten ällt ihr abei, daß ſie die heilige
Kommunion, die ſie täglich empfangen möchte, entbehren muß Da
le ſie un einem religiöſen Blatte, der Heilige Vater habe Unterm
7 Dezember 1906 kränklichen erſonen bezüglich des Gebotes der
Nüchternheit zur heiligen Kommunion gewiſſe Erleichterungen gewährt,
und fragt den Beichtvater, ob ſie kraft derſelben nach Gebrauch
jenes Medikamentes noch kommunizieren dürfe, und nicht, ob
ſie dazu nicht die Erlaubnis erhalten hunte.

Was iſt darauf antworten? Die erſte rage iſt
negatiwv 3u beantworten; denn Anna kann, Vie vorausgeſetzt wird,
ausgehen, jene Begünſtigungen aber ſind für Kranke, die, wenn ſie
auch nicht mn Todesgefahr ſind, doch hon wenigſtens einen Monat dar
niederliegen (decumbunt) oder nach der Erklärung vom 6. März 1907
en einige Stunden Im Tage außer ett zubringen können:
IIn 66C0 decumbere 1101 possunt aut aliquibus horis diei
SUrgere queunt.“ Auch geſtatten jene Begünſtigungen nicht die tägliche,
ſondern NUL die monatlich zweimalige und un frommen Anſtalten, n
denen das Allerheiligſte aufbewahrt wird oder die U1 eſſe In einer
Hauskapelle geleſen werden darf, die wöchentlich zweimalige heilige
Kommunion, beides de Confessarii COnsilio.

Auf die zweite Frage kann der Anna folgendes vorgeſchlagen
werden:

Sie richte QIn den Heiligen Qater ern Bittgeſuch, das der
Beichtvater n ihrem Namen unterfertigen kann; dasſelbe kann folgen⸗
den Wortlaut haben: Beatissime Pater! N. dioecesis NI. gua
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